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Presseinformation 
 
:LUG�1LHGHU|VWHUUHLFK�]XP�Ä+DQG\�$XVODQG³�XQG�JLEW�HV�LQ�=X�
NXQIW�HLQ�Ä1LHGHU|VWHUUHLFK�5RDPLQJ³"�
*DEOLW]� �1g�������$XJ��������:DV� LVW�5RDPLQJ"�:LUG�HV�$XVODQGV]RQHQ� LP� ,QODQG�JH�
EHQ"�:LUG�0RELO�WHOHIRQLHUHQ�LP�-DKU������WHXUHU"�)�KUW�Ä1DWLRQDOHV�5RDPLQJ³�]X�HLQHU�
5HGX]LHUXQJ�GHU�6WUDKOXQJVEHODVWXQJ�GXUFK�(OHNWURVPRJ"�:DV�VWHKW� LP�-DKU������DXI�
GHU�7HOHIRQUHFKQXQJ" 
 
Im gestrigen Ö1 Abendjournal des ORF-Radios wurde folgendes berichtet: 
… „Dem Kunden drohen ab 1.1.2006 höhere Tarife“, sagt der Sprecher des Forums Mo-
bilkommunikation Thomas Barmüller. Thomas Barmüller im O-Ton live: ³5LFKWLJ�LVW��GDVV�
PLW�GHP�����������1LHGHU|VWHUUHLFK�]XP�+DQG\�$XVODQG�ZHUGHQ�Z�UGH��HV�Z�UGH�VR�
HWZDV�ZLH�HLQ�1LHGHU|VWHUUHLFK�5RDPLQJ�JHEHQ�XQG�GDPLW�NlPH�HLQ�$XIVFKODJ�DXI�MHGH�
*HVSUlFKVPLQXWH��GLH��EHU�QLHGHU|VWHUUHLFKLVFKH�,QIUDVWUXNWXU�JHI�KUW��GD]X³. 
 
Dass diese Aussagen irreführend sind, zeigt sich anhand folgender Tatsachen: 
 
:DV�LVW�5RDPLQJ"�
 
1) Im 7HOHNRPPXQLNDWLRQVJHVHW]����� findet sich keine explizite Begriffsbestimmung 
verwendet aber den Roamingbegriff.  
����$EV����7.*����� spricht immerhin vom „Zugang zu Fest- und Mobilfunknetzen, ins-
besondere um Roaming zu ermöglichen“.  
�����$EV����3XQNW�� 7.*����� regelt die Interoperabilität von Ende-zu-Ende Diensten 
und dazu gehöre auch das Roaming in Mobilfunknetzen. 
������$EV����7.*����� regelt die Verpflichtung von �QDWLRQDOHP�5RDPLQJ� anlässlich 
des Vergabeverfahrens von UMTS/IMT-2000, nicht jedoch für GSM-900 und DCS-1800. 
 
2) Was sagt die 5HJXOLHUXQJVEHK|UGH�575 zum Roaming? 
Auf der Website www.rtr.at definiert die Regulierungsbehörde Roaming folgender ma-
ßen: „Im Mobilfunkverkehr sorgen LQWHUQDWLRQDOH�5RDPLQJ�$ENRPPHQ dafür, dass ein 
Teilnehmer auch über Landesgrenzen hinweg erreichbar ist. Wenn man mit dem Handy 
vom Ausland aus nach Österreich anruft, so wird das Telefonat vom ausländischen 
Netzbetreiber zugestellt, aber über Ihren österreichischen Betreiber in Form von Roa-
ming-Entgelten verrechnet.“ Von „nationalem Roaming“ ist bis dato nichts auf der Websi-
te des Regulators zu finden. 
 
Link: 
http://www.rtr.at/web.nsf/deutsch/Telekommunikation_Konsumentenservice_FAQ_FAQ_f
aqst74?OpenDocument 
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3) Allgemeine Definition von TriCoTel: „Unter Roaming versteht man, dass man sich mit 
einer SIM-Karte  bzw. Mobilfunkgerät in einem anderen in- oder ausländischen Mobil-
funknetz einbuchen kann und dort Sprach- und Datendienste über das Fremdnetz abwi-
ckeln kann. Der Mobilfunkkunde kann dann auch Mobilfunkdienste in jenen Gebiete nut-
zen, in denen der eigene Netzbetreiber keine Funkversorgung anbietet.“  
 
Was kann nun „Niederösterreich-Roaming“ heißen? 
Zunächst einmal wäre ein „Niederösterreich-Roaming“ ein Teil des nationalen Roamings. 
Sobald ein nationales Netz des eigenen Netzbetreibers keine Versorgung mehr anbietet, 
springt das Mobilfunkgerät auf ein verfügbares Netz eines anderen Netzbetreibers. Der 
Vorteil ist, dass man in Österreich bundesweit nicht alle 11 Mobilfunknetze (2x GSM-900, 
4 x DCS-1800, 5 x UMTS) ausbauen bräuchte. Wichtig ist, dass es zumindest ein Mobil-
funknetz mit Funkversorgung gibt. Das „Nationale Roaming“ würde zu einer erheblichen 
Reduktion der Sendestandorte in ganz Österreich führen, da Elfgleisigkeiten im Netz-
ausbau erspart blieben. Aus Sicht der Reduzierung der Mikrowellenbestrahlung der Be-
völkerung durch die Mobilfunksendeanlagen wäre die Einführung von nationalem Roa-
ming in Österreich wünschenswert, da man sich den Betrieb einer Vielzahl von gering 
ausgelasteten Sendestandorten ersparen könnte. Da das „Internationale Roaming“ ja 
auch perfekt funktioniert ist die Einführung von „Nationalem Roaming“ keine technische 
Frage, sondern eine privatrechtliche Frage. Die fünf heimischen Mobilfunkbetreiber 
müssten nur die entsprechenden Roamingverträge abschließen. Jedenfalls kann „Nie-
derösterreich-Roaming“ nicht bedeuten, dass man bei einer Fahrt nach Niederösterreich 
im Heimatnetz seines eigenen Mobilfunkbetreibers eingebucht bleibt (= definitiv kein 
Roaming) und dafür Preisaufschläge zu bezahlen hat. 5RDPLQJ� LVW� HLQH� WHFKQLVFKH�
)XQNWLRQ�]XP�:HFKVHOQ�GHV�0RELOIXQNQHW]HV�DEHU�NHLQ�3UHLV]XVFKODJ�� 
 
 
:LUG�GDV�%XQGHVODQG�1LHGHU|VWHUUHLFK�]XP�Ä+DQG\�$XVODQG³"�
 
Klare Antwort von TriCoTel: 1(,1 
 
Warum? „Handy-Ausland“  - obwohl der Begriff an sich sehr missverständlich ist – hätte 
etwas mit „Ausland“ zu tun. Das Bundesland Niederösterreich bleibt Teil des Bundes-
staates Österreich. Die Mobilfunkbetreiber haben nicht über Nacht die geltende österrei-
chische Bundesverfassung Artikel 2 von 1929 außer Kraft gesetzt. 1LHGHU|VWHUUHLFK�
EOHLEW�Ä,QODQGV]RQH³��
 
Aus Sicht der Telekomwirtschaft hat jedes internationale Land (jeder Staat) einen soge-
nannten „,QWHUQDWLRQDO� &RXQWU\� &RGH“ bzw. „Prefix“, eine so genannte internationale 
Landeskennzahl, unter der man erreichbar ist. Diese internationale Landeskennzahl für 
Österreich ist beispielsweise 0043x und diese wird vor die nationale Nummer gesetzt 
und gewählt. Technisch benötigt man dazu VLR (Visitor Location Register) und HLR 
(Home Location Register). Anhand der „Präfixe“ erfolgt dann auch die Abrechnung und 
Tarifierung der internationalen Gespräche.  
Es ist nicht daran gedacht – weder vom nationalen Gesetzgeber noch von den internati-
onalen Telefonorganisationen - für Niederösterreich einen „Internationalen Country Co-
de“ einzuführen, den man vorwählen oder zuordnen müsste. Auch aus diesem Grund 
wird Niederösterreich Teil des „Handylandes Österreich“ mit dem gemeinsamen interna-
tionalen Country Code ����[ bleiben. 
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:HUGHQ�0RELOIXQNJHVSUlFKH�LP�-DKU������WHXUHU"�
 
Wahrscheinlich ja. Wie heute bekannt wurde wird T-Mobile die Firma Telering überneh-
men. Dadurch wird es zu einer massiven Einschränkung des Wettbewerbs am österrei-
chischen Mobilfunkmarkt kommen. Wenn diese Fusion „durchgeht“, dann werden sich in 
Zukunft die Mobilkom mit ca. 40% Marktanteil, T-Mobile/Telering mit zusammen ca. 37% 
Marktanteil und ONE mit ca. 21% Marktanteil den österreichischen Mobilfunkmarkt auf-
teilen. (Die Firma Hutchison ist lediglich im UMTS Segment vertreten und verfügt noch 
über kein flächendeckendes Netz. Teilweise wird über das Mobilkom Netz „Nationales 
Roaming“ betrieben und kann daher nur bedingt als vollkommen eigenständiges Netz 
betrachtet werden). Wenn nun die HUVWHQ�]ZHL�1HW]DQELHWHU���� bzw. die ersten GUHL�
1HW]DQELHWHU���� der Mobilfunkkunden unter Vertrag haben, dann werden aus Erfah-
rung so genannte Verhaltenskartelle im Sinne des österreichischen Kartellrechtes wahr-
scheinlicher. Diese könnten Preissteigerungen für die Kunden zur Folge haben und wä-
ren jedenfalls nicht auszuschließen. Der „Preisbrecher“ Telering - der in der Vergangen-
heit zu mehreren Preissenkungsrunden in der Branche geführt hat - dürfte in Zukunft 
ausfallen. 
 
Unterschiedliche Standortkosten spielen bis dato eine  untergeordnete Rolle. Schon jetzt 
sind Grundstücks- und Gebäudemieten für Sendeanlagen im Bundesland Burgenland 
billiger als in der Wiener Innenstadt oder am Flughafen Wien-Schwechat. Wegen der 
großen Preisunterschiede in den Standortmieten ist es bis jetzt noch zu keinem „Handy-
Ausland“ „Schwechat“ oder „Wien-Innenstadt“ gekommen.  
 
:DV�lQGHUW�VLFK�DXI�GHU�7HOHIRQUHFKQXQJ�LP�-DKU�����"�
 
Der Vorstand der Mobilkom, Boris Nemsic, hat heute im ORF Radio angekündigt, einen 
10%-15% Niederösterreich-Zuschlag auf der Mobilkom-Rechnung zu verrechnen und 
extra ausweisen zu wollen. Aus Sicht von TriCoTel kann man dazu nur sagen, es wäre 
schön wenn die Mobilkom (A1) einmal den Unterschied zwischen tatsächlicher Ge-
sprächsdauer und verrechneter Gesprächsdauer der Telefongespräche auf der Rech-
nung ausweisen würde. Der Unterschied in der Abrechnung liegt in der Aufrundungstak-
tung jedes einzelnen Telefongespräches, die zu beachtlichen Kostenunterschieden füh-
ren kann. 
 
Falls es zu nicht nachvollziehbaren Telefonrechnungen im Jahr 2006 kommen wird, dann 
wird TriCoTel Ihnen weiterhelfen und empfiehlt schon jetzt, fristgerechte Einsprüche zu 
den Rechnungen zu erheben und einen Rückforderungsanspruch geltend zu machen. 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Mag. Robert Marschall�
Geschäftsführer 
TriCoTel Telekom GmbH 
 
Rückfragehinweis: 
Wenn Sie Rückfragen haben, können Sie mich gerne unter 02231 / 68 3 67 oder 0676 / 403 90 90 
kontaktieren. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Website 
www.schutz-vor-elektrosmog.at oder allgemein unter www.tricotel.at . 


